












□ Agatharied
□ Garmisch-Partenkirchen
□ Landsberg am Lech kbo 

Lech-Mangfall-Kliniken 

□ Peißenberg
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Hausordnung 

Bitte geben Sie bei der Entlassung sämtliche von der Klinik ausgeliehenen Ausstattungsstücke 
auf Station zurück, damit diese auch den nächsten Gästen unseres Hauses zur Verfügung 
stehen. 
Alle Gegenstände, auch mit einem Wert unter 5 €, die in den Gebäuden, Räumen und Anlage 
der Klinik gefunden werden, sind unverzüglich in der Verwaltung abzugeben. Diese 
Verpflichtung gilt gleichermaßen für Patienten, Mitarbeiter, Besucher und alle sonstigen 
Personen in der Klinik. Dem gefundenen Gegenstand ist eine Fundanzeige mit Angabe des 
Namens des Finders, Datum und Ort des Fundes beizufügen. Der Fund wird für eine Dauer von 
14 Tagen in der Klinik aufbewahrt. Meldet sich während dieser Zeit kein Besitzer, wird der 
Fundgegenstand dem örtlichen Fundbüro zur Verwaltung und Herausgabe an den 
Empfangsberechtigten weitergegeben. 

14. Weisungsrecht

Den Anordnungen des Klinikpersonals ist Folge zu leisten. 
Hausrechtliche Befugnisse und Sanktionen werden von der Geschäftsführung oder den von ihr 
beauftragten Personen ausgeübt. 

15. Zuwiderhandlungen

Patienten können bei wiederholten Verstößen gegen die Hausordnung aus der Klinik 
ausgeschlossen werden. Gegen sonstige Personen kann ein Hausverbot ausgesprochen 
werden. 
Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung oder Diebstahl von Klinikeigentum werden 
strafrechtliche Schritte eingeleitet und zivilrechtlich Schadensersatz geltend gemacht. 

16. Inkrafttreten

Die Hausordnung tritt am 18.08.2023 in Kraft, gleichzeitig werden alle vorhergehenden 
Hausordnungen aufgehoben. 

Garmisch-Partenkirchen, den 17.08.2023 
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Katharina Kopiecny 
Gesch äftsfü h reri n 
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